Erkenntnisse und Konsequenzen aus der Risikoanalyse und Dokumentation von Präventionsmaßnahmen
SE Musterhausen	 Tätigkeiten in Angeboten, Gruppen, Veranstaltungen…

Erkenntnisse und Konsequenzen aus der Risikoanalyse und Dokumentation von Präventionsmaßnahmen
Kirchengemeinde MUSTER	 Tätigkeiten in Angeboten, Gruppen, Veranstaltungen…
[bookmark: _Ref228955600]Tätigkeiten in Angeboten, Gruppen, Veranstaltungen…
	Nr.
	Handlungsfeld / Situation
	Gefährdungspotential 
	Personenbezogene Maßnahmen2
	Zuständigkeit
	Kommentar

	
	Um welche Tätigkeit in welchem Angebot/
welcher Gruppe/ welcher Veranstaltung/ welcher Aktion geht es?
	Gesamtbeurteilung für das Gefährdungspotential nach Art, Intensität und Dauer der Tätigkeit 
Wie hoch ist das Risiko eines möglichen Übergriffes? 
Niedrig - mittel - hoch
	Welche personenbezogenen Maßnahmen müssen umgesetzt werden?
A. 	Unterweisung bzw. Informationsgespräch und Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden Umgang
B.1	Einsicht in erweitertes Führungszeugnis oder 
B.2	Anlage 1 zur AROPräv
C	Teilnahme an einer Präventionsschulung
	Wer ist jeweils für die Sicherstellung der Umsetzung, Wiedervorlage etc. zuständig?
	Was wurde diskutiert und muss hier festgehalten werden? 
Welche Maßnahmen, Regelungen, Vereinbarungen usw. gelten darüber hinaus? (z.B. Hinweise, Links zu den Dokumenten/Listen)
Welcher spezifische Teil des Verhaltenskodex findet hier Anwendung?

	Allgemein

	
	Pfarreirätinnen und Pfarreiräte und 
Mitglieder der Gemeindeteams
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU
B.2: Anlage 1 AROPräv
Empfehlung C: Schulung
	
	Wissen um Handlungsleitfaden, Netzwerk, Verfahrenswege unbedingt erforderlich  ·  Sensibilisierung durch Thematisierung in den Sitzungen alle 5 Jahre zu Beginn der Amtszeit  ·  Aufgrund der Vorbildfunktion wird diesen Personen die Teilnahme an einer Präventionsschulung empfohlen.

	
	Priester und Diakone
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Ordinariat HA2
	§7 Abs. 1 Satz 2 AROPräv
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/3502#s00000045 
Spez. Verhaltenskodex pastorales Personal plus Anerkennung des örtlichen ISK

	
	Unmittelbare Dienstvorgesetzte 
der Beschäftigten und für die zum Ehrenamt beauftragenden Personen der ehrenamtlich tätigen Personen, die jeweils zur Vorlage eines Führungszeugnis verpflichtet sind.
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	EA: 
Kirchengemeinde
HA: 
Ordinariat
	§7 Abs. 1 Satz 3 AROPräv
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/3502#s00000045 

	
	Pastoral- und Gemeindereferentinnen bzw. Pastoral- und Gemeindereferenten sowie Pastoral- und Gemeindeassistentinnen bzw. Pastoral- und Gemeindeassistenten
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Ordinariat HA2
	§7 Abs. 1 Buchstabe a AROPräv
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/3502#s00000045 
Spez. Verhaltenskodex pastorales Personal plus Anerkennung des örtlichen ISK

	
	Mitglied in einem Multiprofessionellen Team
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde und / oder
Ordinariat HA2
	§7 Abs. 1 Buchstabe p AROPräv
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/3502#s00000045 
z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamtskoordination
Spez. Verhaltenskodex pastorales Personal plus Anerkennung des örtlichen ISK

	
	Ansprechpersonen für Prävention gegen sexualisierte Gewalt gemäß § 21 AROPräv sowie die dienstrechtlich zugeordnete Präventionsfachkraft
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	EA: 
Kirchengemeinde
HA: 
Ordinariat HA2
	§7 Abs. 1 Buchstabe q AROPräv
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/3502#s00000045 
Ehrenamtliche Ansprechpersonen innerhalb der Kirchengemeinde; Ansprechperson aus dem Seelsorgeteam und Präventionsfachkraft i.d.R. Ordinariat HA2

	
	Verwaltungsstandort: Verwaltungsmitarbeitende, die der/dem Pfarreiökonomen unterstellt sind 
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU
B.2: Anlage 1 AROPräv
	Kirchengemeinde
(ausschließlich?)
	z.B. Personalservice, Gebäudefachleute, …
 Kindergartengeschäftsführerinnen bzw. Kindergartengeschäftsführer s.u. Nummer 2.1
Der Verwaltungsdienst ist eine diözesane Einrichtung und muss nicht berücksichtigt werden.
Klärung: ggf. Übernahme Spez. Verhaltenskodex Erzb. Kurie? 

	
	Freiwilligendienstleistende 
mit Kontakt zu anvertrauten Personen1
	
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde 
	§7 Abs. 1 Buchstabe o AROPräv
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/3502#s00000045 
Caritasverband stellt Bescheinigung Gebührenbefreiung aus; für die Prüfung zuständige Stelle der Kirchengemeinde sieht das eFZ ein und bescheinigt diese gegenüber dem Caritasverband. Schulung wird über den Träger des Freiwilligendienstes organisiert, muss aber in der Kirchengemeinde dokumentiert werden.

	
	Ehrenamtlich tätige Personen mit punktuellem Engagement, kurzzeitige, zeitlich befristete Projektarbeit & Aktionen ohne weitere Aufsichtsperson und ohne Übernachtung 
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv


	Kirchengemeinde
	Verantwortung für ein Programmangebot bzw. eine Veranstaltung mit anvertrauten Personen1
Bsp: Tagesausflüge, Filmnachmittage, Spielenachmittag, Sternsingeraktion, Kirchenführung für Firmanden, Diashow, Bastelangebot 
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Ehrenamtlich tätige Persone als  organisatorische Helfende

	Sehr Niedrig
	OHNE
	
	Punktuelle Unterstützung bei der Durchführung einer einzelner Veranstaltungen in einem beobachteten Rahmen unter Anwesenheit von weiteren Verantwortlichen. Der Einsatz findet i.d.R. im öffentlichen Raum unter Beobachtung statt. Es nehmen wechselnde Personen teil.

	Mitarbeitende im Bereich der Kindertageseinrichtungen

	[bookmark: _Ref229586943]
	Kindergartengeschäftsführerinnen bzw. Kindergartengeschäftsführer
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Ordinariat HA
	§7 Abs. 1 Buchstabe f AROPräv
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/3502#s00000045
Spez. Verhaltenskodex ??

	
	Beschäftigte in den Kindertageseinrichtungen 
mit Kontakt zu Kindern
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	KiTa-Leitung,
Personalverwaltung
	Pädagogische Fachkräfte, Aushilfskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten, Mitarbeitende in der Küche, usw.
Spez. Verhaltenskodex KiTa

	
	Beschäftigte in den Kindertageseinrichtungen 
ohne Kontakt zu Kindern
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv
	KiTa-Leitung, Personalverwaltung 
	Reinigungskräfte u.a., die ausschließlich außerhalb der Öffnungszeit arbeiten.
Kein Spez. Verhaltenskodex?

	
	Ehrenamtlich tätige Personen 
in den Kindertageseinrichtungen 
im direkten Kontakt mit Kindern ohne Aufsicht von Fachpersonen 
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	KiTa-Leitung
	z.B. Vorlesen, Kreativangebote, Sportangebote, …
Spez. Verhaltenskodex KiTa

	
	Ehrenamtlich tätige Personen 
in den Kindertageseinrichtungen 
unter Aufsicht von Fachpersonen
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv
	KiTa-Leitung
	Vor Ort mit Anlage 1 AROPräv überprüfen. Ggf Einzelfallentscheidung.
Spez. Verhaltenskodex KiTa

	
	Dritte in Kindertageseinrichtungen
	
	
	
	s.u. Abschnitt D: Dienstleistungen durch Dritte und Raumvergabe an Dritte
i.d.R. Spez. Verhaltenskodex KiTa

	Mitarbeitende in weiteren Einrichtungen der Kirchengemeinde (was in der jeweiligen Kirchengemeinde nicht vorhanden ist, kann gestrichen werden)

	
	Mitarbeitende in Gemeinden anderer Sprachen und Riten
	s.u.
	s.u. – analog zu vergleichbaren Tätigkeiten in der Kirchengemeinde 
	EA: 
Kirchengemeinde
HA: 
Ordinariat HA2
	In der Regel identisch mit der Risikosituation der Kirchengemeinde (Jugendarbeit / Katechese / …)
Klärung: 
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde oder der Mission?

	
	Familien-, Lebens- und Erziehungsberaterinnen bzw. Familien-, Lebens- und Erziehungsberater mit Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	§7 Abs. 1 Buchstabe g AROPräv 
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/3502#s00000045
Spez. Verhaltenskodex Beratung

	
	Katholische Hochschulgemeinde und 
Kath. Studierendenwohnheime
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Ordinariat / Kirchengemeinde
	Pastorales Personal Ordinariat. 
Bei ehrenamtlich tätigen Personen ggf. unterteilen in verschiedene Funktionen 
Spez. Verhaltenskodex ??

	
	Klinik- und Kurseelsorge
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Ordinariat
	Ehrenamtlich tätige Personen ggf. auf den Bereich „schwierige Lebenslagen“ verweisen… – ab Nummer 8.1
Spez. Verhaltenskodex Klinik- und Kurseelsorge ab 2027

	
	Pastoral für Geflüchtete
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Ordinariat
	Ehrenamtlich tätige Personen ggf. auf den Bereich „schwierige Lebenslagen“ verweisen…
 Abschnitt 8
Spez. Verhaltenskodex erforderlich!

	
	Mitarbeitende des örtlichen Bildungswerks
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv
	Kirchengemeinde
	Empfehlung im diözesanen ISK Bildungswerk für örtliche Bildungswerkteams: Geringes Risiko – Erwachsene arbeiten freiwillig miteinander.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde
[bookmark: _Hlk229588032]Aber: Je nach Angeboten mit schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen auch anders z.B. Jugendkunstschule, Angebote für Menschen mit Behinderung – Dann Spez. Verhaltenskodex Jugendkunstschule und Bildungsarbeit mit Menschen mit Behinderung

	
	Mitarbeitende in der Katholischen öffentlichen Bücherei
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	Empfehlung im diözesanen ISK Bildungswerk: Bibliothekarinnen – Risiko Mittel – A,B1,C plus Empfehlung zwei Personen anwesend
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Mitarbeitende von Jugendfreizeithäusern
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	Wenn diese in Trägerschaft der Kirchengemeinde liegen.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Mitarbeitende der Kath. Sozialstation
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv
C: Schulung
	Kirchengemeinde 
oder Ortcaritasverband
oder andere?
Klärung notwendig!
	Wenn diese in Trägerschaft der Kirchengemeinde liegt.
Spez. Verhaltenskodex erforderlich!

	
	Mitarbeitende in der Gefängnisseelsorge
	-
	-
	-
	Die Zuständigkeit liegt auf Landesebene.

	
	Mitarbeitende in der Notfallseelsorge
	-
	-
	-Zuständigkeit ermitteln und hier eintragen
	Es gibt ein abgestimmtes Schutzkonzept für die Notfallseelsorge Bawü 
Die Zuständigkeit der Umsetzung liegt jeweils an unterschiedlichen Stellen – z.B. bei der Leitung des Feuerwehrseelsorgeteams Rhein-Neckar

	
	Katholische Vereine
	
	
	
	Was gibt es noch? Was läuft da?

	Mitarbeitende in der Jugendarbeit (Gruppenstunden, Aktionen, Fahrten, Ferienfreizeiten, außerschulische Bildung) 
Auch für die Jugendverbände gültig, die sich dem ISK der Kirchengemeinde angeschlossen haben und keine explizit benannte andere Regelung getroffen haben.

	
	Bildungs- und Jugendreferentinnen bzw. Bildungs- und Jugendreferenten
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Ordinariat HA2
(i.d.R)
	§7 Abs. 1 Buchstabe c & d AROPräv 
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/3502#s00000045
Spez. Verhaltenskodex kirchl. Jugendarbeit

	
	Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter sowie Oberministratinnen und Oberministranten und erwachsene Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit grundsätzlich 
– mit und ohne Übernachtungen
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	Verantwortung
Es ist wahrscheinlich, dass auch Angebote mit Übernachtung folgen.
Spez. Verhaltenskodex kirchl. Jugendarbeit

	
	Aushilfs- und Hilfsgruppenleitende und erwachsene Begleitpersonen
mit Einzelkontakt zu anvertrauten Personen1, oder mit Übernachtung 
aber ohne Alleinverantwortung
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	Aushilfstätigkeit als Aufsichtsperson, keine Regelmäßigkeit, auf Grund der gemeinsamen Übernachtung kann von einer erhöhten Intensität des Kontakts zu Minderjährigen ausgegangen werden.
Spez. Verhaltenskodex kirchl. Jugendarbeit

	
	Aushilfs- und Hilfsgruppenleitende und erwachsene Begleitpersonen ohne Einzelkontakt zu anvertrauten Personen1, ohne Übernachtung & ohne Alleinverantwortung
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv


	Kirchengemeinde
	Aushilfstätigkeit als Aufsichtsperson, 
keine Regelmäßigkeit,
Einzelkontakte kommen nie vor
Küchenpersonal ohne Übernachtung mit Gruppe
Spez. Verhaltenskodex kirchl. Jugendarbeit

	
	Durchführende einer Kinder- oder Jugendfastnacht oder -disko oder ähnliche Angebote
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	Spez. Verhaltenskodex kirchl. Jugendarbeit

	Mitarbeitende in der Erstkommunion- und Firmkatechese / Kinder-, Jugend- und Familiengottesdienstteams

	
	Gruppenleitende bei der Erstkommunion- und der Firmkatechese, Leitungen von Kinder-, Jugend- und Familiengottesdienstteams die Einzelkontakte zu Kindern, Jugendlichen vorsehen
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	Einzelkontakte meint sowohl 1:1-Situationen als auch die alleinige Leitung einer Gruppe durch eine Person.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Gruppenleitende und Begleitpersonen bei der Erstkommunion- und Firmkatechese, 
die mit auf Freizeiten usw. mit Übernachtung gehen.
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	z.B. Besinnungswochenende, Klosterwochenende, Taizéfahrt, …
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Mitarbeitende bei der Erstkommunion- und Firmkatechese sowie in Kinder-, Jugend- und Familiengottesdienstteams, die ausschließlich gruppenorientiert mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt sind und kontinuierlich mit einer Gruppe arbeiten
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	Angebote mit Übernachtung sind ausgeschlossen
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Mitarbeitende bei der Erstkommunion- und Firmkatechese sowie in Kinder-, Jugend- und Familiengottesdienstteams, die ausschließlich gruppenorientiert mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt sind und mit/in wechselnden Gruppen arbeiten
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv


	Kirchengemeinde
	Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker

	
	Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
mit Beschäftigungsverhältnis und 
mit Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Verwaltungsvorstand,
Personalverwaltung
	§7 Abs. 1 Buchstabe i & j AROPräv
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/3502#s00000045
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde oder Kirchenmusik

	
	Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
mit Beschäftigungsverhältnis und 
ohne Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv

	Verwaltungsvorstand,
Personalverwaltung
	s.o.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde oder Kirchenmusik

	
	Freiberuflich wirkende Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker mit Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Verwaltungsvorstand,
Personalverwaltung
	s.o.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde oder Kirchenmusik

	
	Freiberuflich wirkende Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker ohne Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv

	Verwaltungsvorstand,
Personalverwaltung
	s.o.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde oder Kirchenmusik

	
	Ehrenamtlich tätige Personen als Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
mit Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Verwaltungsvorstand,
Personalverwaltung
	s.o.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde oder Kirchenmusik

	
	Ehrenamtlich tätige Personen als Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
ohne Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv

	Verwaltungsvorstand,
Personalverwaltung
	s.o.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde oder Kirchenmusik

	Liturgische Dienste

	
	Ehrenamtlich tätige Personen 
in liturgischen Diensten
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv
	
	Lektorinnen und Lektoren, Kommunionhelferinnen und -helfer
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Ehrenamtlich tätige Personen 
als Wortgottesdienstleiterinnen & -leiter mit Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	
	Einzelkontakt in der Sakristei möglich
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Ehrenamtlich tätige Personen 
als Wortgottesdienstleiterinnen & -leiter ohne Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv
	
	Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	[bookmark: _Ref229475134]Mitarbeitende in Helferkreisen für Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen

	· Trotz Einschätzung „Hohes Risiko“ keine Einsichtnahme eFZ bei schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. 
Notiz auf Anlage 1 AROPräv „Die Vorgaben des § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes werden für die Beantragung des eFZ in dieser Tätigkeit mit schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen nicht erfüllt.“ 
[Es gibt Ausnahmefälle, wenn gesetzliche Bestimmungen (z.B. SGB XII / AsylG) eigens auf § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes verweisen.]

	[bookmark: SchwierigeLebenslagen]
	Mitarbeitende in Helferkreisen für Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen – Regelmäßige Unterstützung von Personen in schwierigen Lebenslagen, Einzelkontakte können nicht ausgeschlossen werden
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.2: Anlage 1 AROPräv3
C: Schulungsverpflichtung alle fünf Jahre
3	Trotz Einschätzung „Hohes Risiko“ keine Einsichtnahme eFZ bei schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. Notiz auf Anlage 1 AROPräv „Die Vorgaben des § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes werden für die Beantragung des eFZ in dieser Tätigkeit mit schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen nicht erfüllt.“ 
	
	Zielgruppe z.B. Trauernde, Menschen mit Behinderung, Kranke Menschen, Alte Menschen, Asylsuchende, Menschen mit Fluchterfahrung, …
auch ehrenamtliche tätige Personen, die die Krankenkommunion bringen
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Mitarbeitende in Helferkreisen für Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen 
– nur punktuelle Kontakte
	Mittel
	A: Gespräch & EzgU
B.2: Anlage 1 AROPräv
	
	Zielgruppe s. Zeile darüber
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Mitarbeitende für Haustürbesuche im Rahmen von Besuchsdiensten
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv
	
	Besuchsdienste für Neuzugezogene, Neugeborene, Geburtstagsgruß, … 
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	Mitarbeitende in den Pfarrbüros

	
	Beschäftigte in den Pfarrbüros mit Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Verwaltungsvorstand,
Personalverwaltung
	§7 Abs. 1 Buchstabe m AROPräv
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/3502#s00000045
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Beschäftigte in den Pfarrbüros ohne Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU
B.2: Anlage 1 AROPräv
C: Schulung
	Verwaltungsvorstand,
Personalverwaltung
	s.o.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Ehrenamtlich tätige Personen als Vertretungskräfte im Pfarrbüro mit Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	s.o.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Ehrenamtlich tätige Personen als Vertretungskräfte im Pfarrbüro ohne Kontakt zu anvertrauten Personen1
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU
B.2: Anlage 1 AROPräv
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	s.o.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	Mesnerinnen und Mesner, Hausmeister

	
	Mesnerinnen und Mesner 
mit Beschäftigungsverhältnis 
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Verwaltungsvorstand,
Personalverwaltung
	§7 Abs. 1 Buchstabe k AROPräv
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/1070#s00000033 
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Mesnerinnen und Mesner 
in Ehrenamtlichenteams 
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	s.o.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Hausmeister mit Beschäftigungsverhältnis
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Verwaltungsvorstand,
Personalverwaltung
	§7 Abs. 1 Buchstabe l AROPräv
https://kirchenrecht-ebfr.de/document/1070#s00000033
Risikosituation u.a. Generalschlüssel

	
	Hausmeister in Ehrenamtlichenteams 
mit regelmäßigem Kontakt 
mit anvertrauten Personen1
	Hoch
	A: Gespräch & EzgU
B.1: Einsichtnahme eFZ
C: Schulung
	Kirchengemeinde
	s.o.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Hausmeister in Ehrenamtlichenteams 
ohne regelmäßigem Kontakt 
mit anvertrauten Personen1
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv
	Kirchengemeinde
	s.o.
Spez. Verhaltenskodex Kirchengemeinde

	
	Beschäftigte in der Pflege von Kirchen, Kapellen und Grundstücken ohne regelmäßigen Kontakt 
mit anvertrauten Personen1
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv
	Verwaltungsvorstand, Personalverwaltung
	Blumenschmuck, Grünschnitt, Raumpflege, Altartuchwäsche, …
Kein Spez. Verhaltenskodex

	
	Ehrenamtlich tätige Personen in der Pflege von Kirchen, Kapellen und Grundstücken ohne regelmäßigen Kontakt mit anvertrauten Personen1
	Niedrig
	A: Gespräch & EzgU 
B.2: Anlage 1 AROPräv
	Verwaltungsvorstand,
Personalverwaltung
	Blumenschmuck, Grünschnitt, Raumpflege, Altartuchwäsche, …
Kein Spez. Verhaltenskodex



Räumliche Gegebenheiten, Räume, Orte
	Nr.
	Raum/Ort
	Risiko 
	Erkannte Schwachstellen, Risiken
	Maßnahme
	Zuständigkeit
	Kommentar

	
	Um welchen Raum/Ort handelt es sich?
	Wie hoch ist das Risiko eines Übergriffs?
Grün=gering
Gelb=mittel
Rot=hoch
	Welche Schwachstellen, Risiken wurden erkannt?
	Welche Maßnahmen wurden vereinbart (z.B. bauliche Maßnahmen, Beleuchtung, Umnutzung von Räumen…)
	Wer ist jeweils für die Umsetzung der Maßnahmen zuständig?
	Was wurde diskutiert und muss hier festgehalten werden? 
Welche Maßnahmen, Regelungen, Vereinbarungen usw. gelten darüber hinaus?
(z.B. Hinweise, Links zu den Dokumenten/Listen)

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	





Organisation und Struktur
	Nr.
	Struktur/Organisation
	Risiko (Farbe)
	Stichwort
	Maßnahme
	Zuständig
	Kommentar

	
	Struktur, Organisationsform, die genauer betrachtet wurde (z.B. Kommunikation zwischen Einzelnen oder Gruppen, Transparenz von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, Fehlerkultur, Führungsstil, Partizipation, Besetzung von Arbeitsgruppen…)
	Wie hoch ist das Risiko eines Übergriffs?
Grün=gering
Gelb=mittel
Rot=hoch
	Welche Schwachstellen, Risiken wurden erkannt?
	Welche Maßnahmen wurden vereinbart (z.B. Besprechungskultur, Regelmäßige Feedbackgespräche, klare Verantwortlichkeiten)
	Wer ist jeweils für die Umsetzung der Maßnahmen zuständig?
	Was wurde diskutiert und muss hier festgehalten werden? 
Welche Maßnahmen, Regelungen, Vereinbarungen usw. gelten darüber hinaus?
(z.B. Hinweise, Links zu den Dokumenten/Listen)

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Ref228955565]Dienstleistungen durch Dritte und Raumvergabe an Dritte
	Nr.
	Handlungsfeld / Situation
	Risiko (Farbe)
	Begründung
	Erforderliche Maßnahmen
	Zuständigkeit
	Kommentar

	
	Um welche Dienstleistung durch Dritte handelt es sich (z.B. Erlebnispädagoge führt Teambildende Maßnahme mit Leiterrunde durch; Integrationshilfe in Kita durch einen Verein)
Oder 
An wen werden Räume vergeben (z.B. Musikalische Früherziehung durch eine Externe Person…?
	Wie hoch ist das Risiko eines Übergriffs?
Grün=gering
Gelb=mittel
Rot=hoch
	Welche Kriterien wurden berücksichtigt bei der Risikobewertung und Benennung der erforderlichen Maßnahmen?
(Maßstab: Art, Intensität und Dauer des Kontaktes)
	Welche der folgenden personenbezogenen Maßnahmen sind sicherzustellen?
Was ist dementsprechend vertraglich zu regeln?
A. Informationsgespräch und Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden Umgang
B. Einsicht in erweitertes Führungszeugnis
C. Teilnahme an einer Präventionsschulung
	Wer ist jeweils für die Sicherstellung der Umsetzung, Wiedervorlage etc. zuständig?
	Welche Maßnahmen, Regelungen, Vereinbarungen usw. gelten darüber hinaus?
(z.B. Hinweise, Links zu den Dokumenten/Listen)

	1. 
	· Situationen in Kindertageseinrichtungen mitbedenken/ Verweis auf Zusammenfassungen, die andernorts stehen
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	



In diesem Dokument werden die anvertrauten Kinder, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen für eine bessere Lesbarkeit allgemein als „anvertraute Personen“ bezeichnet.
Personenbezogene Maßnahmen: A.	Informationsgespräch und Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden Umgang  ·  B. Einsicht in erweitertes Führungszeugnis  ·  C. Teilnahme an einer Präventionsschulung
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1	In diesem Dokument werden die anvertrauten Kinder, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen für eine bessere Lesbarkeit allgemein als „anvertraute Personen“ bezeichnet.
2	A. Unterweisung bzw. Informationsgespräch und Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden Umgang  ·  B.1 Einsicht des erweiterten Führungszeugnis oder B.2 Anlage 1 zur AROPräv (vgl. Anleitung zur Anlage 1 zur AROPräv) ·  C. Teilnahme an einer Präventionsschulung gemäß Diözesanem Curriculum Prävention  ·   B1, B2 und C sind jeweils alle fünf Jahre zu wiederholen bzw. aufzufrischen.
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